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RS OGH 1967/5/30 8Ob134/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1967

Norm

ABGB §1055

ABGB §1056

Rechtssatz

Eine Vereinbarung, es solle einem Kaufgeschäft der Kilopreis zugrunde gelegt werden, den eine Genossenschaft zu

einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt ihren Mitgliedern zahlen werden, fällt nicht unter § 1056 ABGB.

Entscheidungstexte

8 Ob 134/67
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